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Lukas Bäumle, Präsident

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen

Sommer und konnten die sonnigen

und warmen Herbsttage anschlies-

send geniessen. Während des Som-

mers lief auf dem politischen Par-

kett in Sachen Alterspolitik einiges.

Immer wieder hörten wir Seniorin-

nen und Senioren, im Rahmen der

Diskussion über die Altersreform

2020 und die Abstimmung über die

AHV-Plus Initiative, den Ausdruck

„Überalterung der Gesellschaft“,

dies oft als negativ besetzten Aus-

druck. Vielfach wird die Überalte-

rung der Gesellschaft als Problem

dargestellt, sei es bei den Sozial-

versicherungen, oder den Gesund-

heitskosten. Ja, es wird sogar von

einer apokalyptischen Situation und

von einer Katastrophe gesprochen,

die sogar zu eigenartigen Events

auf dem Bundesplatz in Bern füh-

ren kann, indem eine Bundesrats-

partei christlicher Herkunft einer

Horde von Schweinen, Essen aus

benachbarten Restaurants serviert

dies mit dem symbolischen Inhalt,

dass die Schweine, die dieses Es-

sen genüsslich fressen, unsere Se-

niorinnen und Senioren darstellen.

Nein, so nicht, kann man da nur

sagen.

Überalterung ist kein Fluch son-

dern ein Segen für die Gesellschaft.

Man muss unbedingt die Vorzüge

der Langlebigkeitsgesellschaft her-

vorheben. Das Wachstum der Le-

benserwartung ist schliesslich die

grösste zivilisatorische Errungen-

schaft der letzten zweihundert Jah-

re, leider feiert das niemand! Frü-

her hatten wir eine Zweigenera-

tionengesellschaft – heute kennen

viele Kinder noch die Urgrossmut-

ter und den Urgrossvater. Die alte

Gesellschaft ist friedlich. Dies im

Gegensatz zu andern Ländern im

arabischen Raum. Diese haben ei-

ne Altersstruktur mit viel Jüngeren,

entsprechend gibt es auch mehr Un-

ruhe und ein viel grösseres Gewalt-

potential. Diese Staaten haben ei-

ne demografische Inflation. Das

führt – ähnlich wie beim Geld – zu

einer Entwertung. Zu einer Entwer-

tung des Menschen. Die Überalte-

rung der Gesellschaft wird immer

wieder als finanzielles Problem dar-

gestellt. Es ist aber nur die halbe

Wahrheit, dass die Jungen für die

Alten bezahlen. Wir haben heute

vier Generationen, die Erwerbstäti-

gen ab 17 zahlen für die Alten. Jun-

gen, die sich beklagen, dass sie die

Alten bezahlen müssen, muss man

entgegnen: Wer bezahlt denn Euch?

Einen Viertel der Vermögenssteu-

ern in der Schweiz bezahlen die

Rentnerinnen und Rentner, die ihr

Leben lang Steuern bezahlt haben

und so Bildung, Gesundheitswesen

und alle andern staatlichen Aufga-

ben finanzieren. Die Aussage, dass

die Überalterung hohe Gesundheits-

kosten generiere, stimmt ebenfalls

nicht. Die Krankheitsstatistik weist

aus, dass man zwischen 50 und 65

häufiger krank ist als zwischen 65

und 75.

Dass ältere Menschen heute ein

sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor

sind und unsere Volkswirtschaft

massgeblich am Laufen halten, ha-

ben viele Firmen entdeckt. Schau-

en wir uns doch nur die TV-Werbung

an. Eine Untersuchung hat gezeigt,

dass sich 80% der TV-Werbung an

Seniorinnen und Senioren richtet,

eine interessante und wirtschaftlich

potente Käufergruppe.

Schliesslich stellen wir fest, dass

freiwillige und ehrenamtliche Tätig-

keiten in Familien von Enkelkinder

hüten bis Pflege von Partnern, Mit-

arbeit in Vereinen und Organisatio-

nen hauptsächlich von Seniorinnen

und Senioren geleistet werden.

Wenn die zig Millionen Stunden, die

ehrenamtlich geleistet werden, fi-

nanziert werden müssten, würde

dies unsere Volkswirtschaft einiges

kosten.

Dies alles zeigt, dass der oft ne-

gativ belastete Ausdruck: „Überal-

terung der Gesellschaft“ ein Segen

für unsere Gesellschaft ist. Wir ha-

ben in der Schweiz einen gut aus-

tarifierten Generationenvertrag,

gefährden wir ihn nicht, an uns Se-

niorinnen und Senioren soll es nicht

liegen.
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Winterausgabe 2020

Schöne Festtage,  
«es guets Neus» und Gesundheit!
Dies wünscht Ihnen allen der Vorstand des SVNW.

Insbesondere die Gesundheit ist in Zei-
ten der Covid-19-Infektion, die auch in 
dieser autonom-Ausgabe thematisiert 
wird, ein Anliegen, das im Vordergrund 
steht. Deshalb nochmals: Bleiben Sie 
gesund! Und schützen Sie sich.
Die Fotos auf der Frontseite sind der 
Beginn einer Bildstrecke, die durch 
die ganze Zeitschrift weitergezogen 
wird. Es sind Bilder vom begehbaren 
Adventskalender in Sissach.
Die Darstellungen sollen die spezielle 
Stimmung der jetzigen Jahreszeit ver-
mitteln. Sie stehen thematisch nicht im 
Zusammenhang mit den Artikeln. 
Organisiert wird der begehbare Ad-
ventskalender mit seinen 24 Kre-
ationen jeweils vom Frauenverein 
Sissach, die Fotos stammen von Rolf 

Neidhart, Sissach. Viel Vergnügen 
beim Betrachten! 
Die Themen der Artikel entneh-
men Sie bitte dem nebenstehenden 
Inhaltsverzeichnis.
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Editorial 
von SVNW-Präsident Lukas Bäumle

Liebe Leserin
Lieber Leser

Ja, finden Sie nicht auch, dass das Jahr 
2020 ein merkwürdiges Jahr ist? Wir sind 
immer noch mitten in der Covid-19-Pan-
demie. Weihnachten naht, das Fest der 
Freude und der Familien – alles ist an-
ders in diesem Jahr. Wir müssen Abstand 
halten, Masken tragen, Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden, auch unser 
traditionelles Jahresschlussessen für un-
sere treuen Mitglieder im Victoria, das 
wir mit einer kleinen Feier zum 20-Jahr- 
Jubiläum umrahmen wollten. Führungen 
und Veranstaltungen für unsere Mitglie-
der fielen im Herbst/Winter ebenfalls 
«ins Wasser». Nichts desto trotz freuen 
wir uns auf das kommende Jahr 2021, 
das, so bin ich überzeugt, die Pandemie 
mittels Impfungen besiegen wird, und 
wir uns wieder wie früher frei bewegen 
können.
Kürzlich konnte ich an einer virtuel-
len Konferenz mit der Covid-19-Task-
force teilnehmen und die Sicht der 

Seniorinnen und Senioren zur Covid-19- 
Pandemie einbringen.
Auf die Frage der Taskforce, welche Fra-
gen die Seniorinnen und Senioren aktuell 
in Bezug auf die Pandemie beschäftigen, 
antwortete ich wie folgt: Für Seniorinnen 
und Senioren ist es jetzt gut, dass nach 
verschiedenen Interventionen auch von 
Seiten verschiedener Altersorganisatio-
nen und des SSR die diskriminierende 
Alterslimite von 65 Jahren hinsichtlich Co-
rona-Risikogruppe nicht mehr vorhanden 
ist. Aktuell beschäftigen sich viele Seni-
orinnen und Senioren mit der Frage, ob 
genügend Spitalbetten in unserem doch 
sehr guten Gesundheitswesen vorhan-
den sind. Bei Seniorinnen und Senioren 
in APHs geht wieder die Angst um, dass 
jeglicher Besuch und Kontakte verboten 
werden. Hier handeln die APHs je nach 
Kanton verschieden. Der Schweizerische 
Seniorenrat, SSR, fordert und hat eine 
entsprechende Mitteilung verfasst, dass 
man in APHs analog der Forderung der 
Reisebranche Schnelltests einführt, damit 
sie sich testen können. Wir dürfen nicht 
mehr in den gleichen Modus wie im Früh-
ling kommen, sonst sind die psychischen 
Schäden grösser als die gesundheitlichen.

Die zweite Frage war: Welche Fragen 
werden Ihres Erachtens nach in den 
kommenden Wochen und Monaten für 
Sie bzw. Ihr Publikum in Bezug auf die 
Epidemie relevant werden? Meine Ant-
wort war: Die Angst zu vereinsamen 
und sämtliche zwischenmenschliche 
Kontakte zu verlieren.
Gerade Seniorinnen und Senioren le-
ben oft alleine, schliessen sich ein, ha-
ben Angst vor einer Ansteckung und 
fallen in eine Depression.
Hier wäre auch das BAG gefordert, im 
Rahmen der NCD-Strategie (Strategie 
«nicht übertragbare Krankheiten») Se-
niorinnen und Senioren Merkblätter 
und Hinweise zu geben, wie sie sich 
nicht nur gesundheitlich sondern auch 
psychisch schützen. In den Hinweisen 
wird immer nur auf die somatische Ge-
sundheit hingewiesen, die psychische 
Gesundheit fehlt total. Auf der Home-
page des BAG ist nichts dergleichen zu 
finden. Hier könnten Seniorenorganisa-
tionen mithelfen, entsprechende Hin-
weise zu machen.
Die Covid-App ist ein wichtiges Mittel 
zur Nachverfolgung von Infektions-
herden mit Covid-19. 
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Man stellt fest, dass die Covid-App bei 
Seniorinnen und Senioren nur bedingt 
heruntergeladen wird. Sei es, weil sie 
nicht das entsprechende Handy mit der 
Software haben oder Probleme mit dem 
Gebrauch der App. Gerade für Seniorin-
nen und Senioren wäre das App für die 
Nachverfolgung sehr wichtig. Also liebe 
Leserinnen und Leser, laden Sie das App 
herunter.
«Übermedikation» ist ein Problem bei 
vielen Patientinnen und Patienten, vor 
allem auch bei Seniorinnen und Senio-
ren. Je älter wir werden, desto mehr me-
dizinische Probleme existieren.
Wenn jede Beschwerde einzeln opti-
mal behandelt wird, kann dies zu einem 
grossen und unübersichtlichen Medi-
kamentenmix führen. Und alle diese 
Medikamente haben Nebenwirkungen, 
die wiederum mit Arzneien bekämpft 
werden, und die zu Wechselwirkungen 
untereinander führen können. Mehrere 
Schnittstellen, wie Spitaleintritte oder 
Überweisungen an Spezialisten, führen 
zusätzlich zu einer Situation, bei der nie-
mand mehr den Überblick hat. Der Leid-
tragende ist der Patient. Was tun gegen 
die Übermedikation? Führen Sie eine 
Medikamentenliste, nehmen Sie diese zu 
Ihren Ärzten mit, machen Sie auf Ihre Me-
dikamente aufmerksam, fragen Sie nach. 
Versuchen Sie, wo möglich, auch Alterna-
tiven zu Medikamenten. Bei vielen chro-
nischen Erkrankungen kann die Medi-
kation auch durch andere Massnahmen, 
wie zum Beispiel Bewegung, erfolgreich 
reduziert werden. Wenn neue Symptome 
auftreten, sollte man immer auch an Ne-
benwirkungen oder Wechselwirkungen 
von Medikamenten denken. Besonders 
wenn ein neues Medikament hinzuge-
kommen oder die Dosierung verändert 
worden ist. Eine Übermedikation kann 
auch ein Symptom auslösen, das auf den 
ersten Blick nichts mit der Behandlung 
zu tun hat. Übernehmen Sie als Patient 
Verantwortung: Sie sind die einzige Per-
son, die immer dabei ist, und sie tragen 
die Konsequenzen. 
Zurzeit läuft die Vernehmlassung zum 
KVG Kostensenkungspaket 2 des Bun-
desrates. In dieser Vorlage hat es zwei 
Schwerpunkte: Vor jedem Besuch bei 
einem Spezialarzt, beispielsweise Ortho-
päde etc., muss der sogenannte «Gate-
keeper», sprich Hausarzt, konsultiert 

werden. Also das typische Hausarztmo-
dell, das rund 70% der Versicherten be-
reits haben. Im Weiteren sollen sogenann-
te «Netzwerke» aufgebaut werden, die in 
einer Versorgungsregion die ärztlichen 
und pflegerischen Dienste koordinieren. 
Ein sehr problematischer Artikel ist 
ebenfalls in der Vorlage enthalten: Der 
Bundesrat legt pro Jahr Kostenmaxima 
pro Leistungserbringer, also Spitäler, 
Alters- und Pflegeheime, Spitex und 
Hausärzte, fest. Sie werden pro Kanton 
aufgrund der Gesundheitskosten ver-
teilt. Diese Massnahme ist sicher abzu-
lehnen, führt sie doch zu einer Rationie-
rung unseres Gesundheitssystems.
So, nun noch endlich ein nicht medizini-
scher Input: Auch im Jahr 2021 wird der 
SVNW wieder Führungen und Veranstal-
tungen für Einzelmitglieder durchführen.
Der Vorstand hat ein Programm zusam-
mengestellt, allerdings ohne feste Da-
ten. Wir wissen bekanntlich nicht, wie 
sich die Corona-Situation entwickelt.
Wir werden erst im Januar das feste Pro-
gramm erstellen. 

Ein Datum für das Jahr 2021 ist aber be-
reits fix: Am Donnerstag, 20. Mai 2021, 
14.00 Uhr, findet unsere 21. Delegier-
tenversammlung in Oberwil, organisiert 
vom Altersverein Oberwil und Umge-
bung, im Pfarreisaal statt. An dieser Stel-
le sei dem Altersverein Oberwil und Um-
gebung für die Gastfreundschaft und die 
Organisation herzlich gedankt. Im ersten 
Teil der DV findet wie üblich ein Referat 
statt. Francois Höpflinger, der letztes Jahr 
für die DV vorgesehen war (sie musste 
bekanntlich wegen Corona ausfallen), 
wird sein Referat zum Thema «Genera-
tionensolidarität», ein Thema aktueller 
denn je, halten. Reservieren Sie in der 
Agenda diesen Nachmittag.
Liebe Leserin, lieber Leser, wir wün-
schen Ihnen trotz aller Widerwärtigkei-
ten ein gesegnetes Weihnachtsfest im 
kleinen Familienkreis und alles Gute 
für das Jahr 2021. Übrigens immer die 
neusten Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage: www.svnw.ch. 

Lukas Bäumle, Präsident SVNW

Lukas Bäumle, 
Präsident SVNW
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Neue Welle des Coronavirus: Schützen wir uns weiter!
In den letzten Wochen hat die Zahl der COVID-19-Infektionen stetig zugenommen,  
und die Schweiz ist in die Spirale der zweiten Welle der Pandemie eingetreten. 

Um die Ausbreitung der Pandemie zu 
bremsen, vermehren der Bundesrat und 
die Kantonsregierungen die Informatio-
nen und Vorschriften über Schutzpläne. 
Unter den Mitteln, sich vor dem Corona-
virus zu schützen, sind Verhaltens- und 
Hygieneregeln unumgänglich und blei-
ben das beste Mittel, um sich selbst und 
die anderen zu schützen. Zu diesen Re-
geln gehören unter anderem das Halten 
von Abstand und das Vermeiden von 
Körperkontakten, das Tragen der Mas-
ke, wo es vorgeschrieben ist, das regel-
mäßige Händewaschen und das Vermei-
den des Händeschüttelns.
Die Früherkennung der Krankheit und 
die Rückverfolgung von Kontakten zur 
Identifizierung von Infektionsketten sind 
ein zentrales Thema im Kampf gegen 
die Ausbreitung des Virus. Aus diesen 
Gründen ist es unerlässlich, sich anmel-
den zu lassen, wenn man ein Restaurant, 
eine Veranstaltung, eine Vorstellung 
oder eine Zusammenkunft von Mitmen-
schen besucht.

Der SVNW ruft alle 1,8 Millionen Rent-
nerinnen und Rentner der Schweiz auf, 
sich an die von den Behörden erlasse-
nen Gesundheitsrichtlinien zu halten. 
Die Tracking-App SwissCovid wurde 
in unserer Bevölkerung erst 2,3 Milli-
onen Mal heruntergeladen. Der SVNW 
empfiehlt allen Seniorinnen und Seni-
oren, die über ein Smartphone verfü-
gen, dieses wichtige Contact Tracing 
System herunterzuladen und so zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie 
beizutragen.
Mit den stetig steigenden Infektionen mit 
Covid-19 in der Schweiz und der «zwei-
ten Coronawelle» überlegen sich einige 
Kantone – der Kanton Wallis hat bereits 
reagiert – Besuchsverbote in den Al-
ters- und Pflegeheimen auszusprechen. 
Diese Massnahme, das hat sich bei der 
ersten «Welle» im Frühjahr gezeigt, war 
nicht zielführend. Seniorinnen und Se-
nioren konnten keine Besuche ihrer An-
gehörigen mehr empfangen. Das Virus 
wurde trotzdem, meistens durch das 

Personal, eingeschleppt. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner vereinsamten, 
bekamen psychische Probleme und 
Depressionen.
Gerade für demente Bewohnerinnen 
und Bewohner waren die Besuchsver-
bote fatal. Die dementielle Erkrankung 
verstärkte sich zusehends. Heute ha-
ben wir mit dem Umgang mit Covid-19 
viel gelernt und wir dürfen nicht die 
gleichen «Rezepte» wie im Frühling 
anwenden.
Die Reisebranche fordert Schnelltests 
an den Flughäfen.

Der SVNW fordert genügend Schnell-
tests in den Alters- und Pflegeheimen, 
damit rasch erkannt wird, wie die 
Situation im Heim ist und damit die ent-
sprechenden moderaten Massnahmen 
zwischen Gesundheitsschutz und Ei-
genverantwortung umgesetzt werden 
können.

Lukas Bäumle



Hohes Fieber und bleierne Müdigkeit
Über meine Isolationszeit nach einer Covid-19-Infektion.

Zehn Tage während 24 Stunden allein 
und ununterbrochen – mit Ausnahme 
der notwenigen Badezimmerbesuche 
– Aufenthalt zuhause in einem Zimmer, 
das von niemandem sonst betreten wer-
den durfte. Diese Anordnung erhielt ich 
vom Contact Tracing Team Baselland 
gemäss Artikel 35 des Bundesgesetzes 
über die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen. Meine Frau 
stellte mir das Essen jeweils vor die 
immer verschlossene Tür meines Zim-
mers, in dem ich die Nahrung einnahm. 
Danach stellte ich das gebrauchte Ge-
schirr wieder vor die Türe.

Rückblende
An einem Sonntag fühlte ich mich am 
späten Nachmittag unwohl. Der Fieber-
messer zeigte 36,5°. Fünf Stunden später 
fühlte ich mich mieser. Der Fiebermes-
ser zeigte 40°, was er auch am nächsten 
Morgen noch tat. Auf meine telefonische 
Anfrage riet mir der Hausarzt, mich auf 
Covid-19 testen zu lassen. Die positive 
Überraschung: Mich erwartete keine 
lange Wartezeit vor dem Testcenter, son-
dern ich erhielt die Telefonnummer ei-
ner Ärztin, welche Tests durchführt. Mit 
ihr konnte ich am selben Tag um 13.45 
Uhr einen Termin vereinbaren. Nach fünf 

Minuten war ich getestet, und sie über-
gab mir prophylaktisch eine schriftliche 
Anordnung für den Fall, dass der Test po-
sitiv ausfällt. Bereits am nächsten Morgen 
erhielt ich Bescheid, dass dem so ist. 

Das war effizientes Verhalten  
der Akteure
Nun also die Isolation. Das Fieber senk-
te sich rasant innert zwei Tagen, aber 
ich war völlig erschöpft. Die bleierne 
Müdigkeit bewirkte, dass ich auch tags-
über die meiste Zeit schlief und mich 
meist unfähig fühlte, irgendetwas – wie 
etwa lesen oder schreiben – zu unter-
nehmen. Glücklicherweise behielt ich 
den Geschmackssinn, hatte keine Atem-
schwierigkeit und musste dementspre-
chend nicht hospitalisiert werden.

Meine mit mir im selben Haus lebende 
Ehefrau musste in Quarantäne
Das heisst, sie durfte während zehn Tagen 
das Haus nicht verlassen und keine aus-
senstehenden Personen kontaktieren. Sie 
hätte lediglich mit ebenfalls in unserem 
Haus lebenden, auch unter Quarantäne 
stehenden Personen in Kontakt treten kön-
nen. So eine Person gibt es aber nicht. Mit 
mir kommunizierte sie bei geschlossener 
Tür des Isolationszimmers per Telefon von 
Raum zu Raum. Glücklicherweise wurde 
sie nicht angesteckt und blieb gesund.

Nach der Isolation
Nach zehn Tagen war noch nicht 
«courant normal», ich musste nochmals 
48 Stunden ohne Symptome zuhause 
bleiben. Erst danach war gemäss Ärzte-
schaft sichergestellt, dass ich niemanden 
mehr anstecken konnte. Ok, ich war wie-
der «frei», aber die bleierne Müdigkeit 
blieb. Das ist ein bekanntes Phänomen 
bei Infizierten und kann Wochen oder 
Monate dauern. Ich hoffe, dass ich da be-
züglich kurzer Dauer Glück habe, so wie 
ich es hatte, dass ich nicht hospitalisiert 
werden oder schlimmere Symptome er-
leben musste. Ob ich jetzt immun bin ge-
gen eine erneute Covid-19-Erkrankung 
und allenfalls wie lange, ist medizinisch 
noch nicht abschliessend geklärt. 
Andreas Bitterlin, Vorstand SVNW

5

Mein Ausblick während 
zehn Tagen in der Isolation
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Das Leben leben
So lautet das Motto des aktiven und engagierten Vereins Senioren Münchenstein  
und Umgebung, der sich hier der autonom-Leserschaft präsentiert.

1933 wurde der Altersverein gegrün-
det. 82 Jahre später haben wir den 
heutigen Namen angenommen. Das 
Durchschnittsalter der rund 350 Mit-
glieder  steht bei 80 Jahren, Tendenz 
sinkend. Der 7-köpfige Vorstand weist 
ein Durchschnittsalter von 69 Jahren 
auf. Unsere Jahreskosten liegen bei rund  
CHF 15’000. Die Einnahmen setzen sich 
zusammen aus: Mitgliederbeiträgen 65% 
und Sponsoren 35%.

Jahresprogramm
Anlass� teilnehmende Mitglieder
Generalversammlung� 30%
Frühlings- und Herbstausflug� 25 – 30%
Ferienwoche� 10%
Adventsanlass� 50%

Weiter organisieren wir, oft zusammen 
mit anderen Organisationen, themenge-
bundene Anlässe wie: Spielnachmittage, 
altersthemenbezogene Vorträge, Kurse 
zur Erstellung der Patientenverfügung 
etc.
Dank der sehr fortschrittlichen Alters
koordinationsstelle Münchenstein, wel-
che 2016 ins Leben gerufen wurde, ist die 
gesamte Altersarbeit sehr gut vernetzt. In 
regelmässigen Sitzungen sprechen sich 
die Vertreter der beiden Landeskirchen, 
Leiterinnen und Leiter von Spitex, Alters-
heim, Alterswohnungen sowie weiteren 
gemeindenahen Organisationen wie Se-
niorenrat, Aiuto!, Senioren helfen Senio-
ren und Fahrdienst für Senioren ab und 
planen gemeinsame Anlässe.
Wir durften in den letzten Jahren auch gut 
vernetzte Persönlichkeiten wie die Ge-
schäftsführerin der Spitex Birseck oder 
den Präsidenten der Seniorenwohnge-
nossenschaft Lärchenpark als Vorstän-
de gewinnen. Aber trotz dieser sehr gut 
vernetzten Altersarbeit gewinnen wir nur 
einen relativ geringen Anteil der Älteren 
Bevölkerung. «Wenn ich 80 bin, kann ich 
immer noch Mitglied im Seniorenver-
ein werden», dies bekommen wir oft zu 
hören. Wir dürfen aber auch feststellen, 
dass in den letzten Jahren vermehrt Neue 
durch ihnen bekannte Mitglieder den 
Weg in unseren Verein gefunden haben. 

Mund zu Mund-Propaganda ist immer 
noch am wirkungsvollsten. 
Unsere Homepage www.seniorenmuen-
chenstein.ch gibt immer Auskunft über 
unser Vereinsleben. Über diese Plattform 
erreichen wir rund 60% unserer Mitglie-
der. Daneben aber orientieren wir über 
unsere schriftlichen Mitteilungen mit bei-
gepackten Flyern quartalsweise auch die 
weiteren 40%. 
Natürlich steht auch unser Vereinsleben 
in diesem Jahr coronabedingt weitestge-
hend still. Wir haben uns wieder so viel 
vorgenommen und müssen nun alle Akti-
vitäten in das nächste Jahr verschieben in 
der Hoffnung, dass es dann möglich wird.
Allerdings vergessen wir unsere Mitglie-
der mit höheren runden Geburtstagen 
nicht. Sie erhielten, wo möglich, den Be-
such eines Vorstandsmitgliedes; zumin-
dest aber ein Geburtstagsschreiben sowie 
ein kleines Präsent. Ebenso werden wir 
jedem unserer Mitglieder mit den Novem-
ber-Mitteilungen ein kleines Geschenk 
zukommen lassen als «Trösterli» für den 
jeweils so geselligen und schönen, jetzt 
nicht durchführbaren Adventsanlass, der, 
wie bereits erwähnt, von gut der Hälfte 
der Mitglieder besucht worden wäre.
Wir sieben Vorstandsmitglieder haben 
uns auch fest vorgenommen, in dieser 
schwierigen Coronazeit immer mal wie-
der ein Telefongespräch mit verschie-
denen, meist alleinstehenden Mitglie-
dern zu führen. Es zählt die Idee: «Wir 
vergessen Euch nicht!»

Grundsätzlich ist es aber auch toll, fest-
zustellen, dass sich innerhalb des Ver-
eins so manche Kollegialitäten, ja sogar 
Freundschaften, ergeben haben.
Unser Motto lautet ja: «Das Leben leben».
Nach der Einzelmitgliedschaft unserer 
damaligen Präsidentin trat der Verein vor 
deutlich über 20 Jahren dem SVNW bei. 
Diesen Schritt haben wir nie bereut! 

Vorstand Senioren Münchenstein 
und Umgebung

Der Verein Senioren Münchenstein und Umgebung …

… unterwegs mit dem Bus …

… und beim Ausruhen.



Was ändert sich bei den Ergänzungsleistungen  
im Jahre 2021?
National- und Ständerat haben im März 2019 die Änderung der Ergänzungsleistungen 
verabschiedet. Das Referendum wurde nicht ergriffen, so dass der Bundesrat diese 
EL-Reform voraussichtlich auf den 1.1.2021 in Kraft setzen wird.

Neu haben nur noch Personen mit einem 
Vermögen von weniger als CHF 100’000 
Anspruch auf EL. Für Ehepaare liegt diese 
Eintrittsschwelle bei CHF 200’000, wobei 
der Wert von SELBSTBEWOHNTEN Lie-
genschaften NICHT berücksichtigt wird.
Die Vermögensfreibeträge werden ge-
senkt: auf 30’000 Franken für Alleinste-
hende und auf 50’000 Franken für Ehe-
paare. Aktuell liegen diese bei CHF 37’500 
für Alleinstehende bzw. bei CHF 60’000 
für Ehepaare.
Nach dem Tod einer EL-Bezügerin oder 
eines EL-Bezügers müssen die Erben 
die bezogenen EL zurückerstatten. Aller-
dings ist die Rückerstattung nur auf dem 
Nachlass geschuldet, der den Betrag von 
40’000 Franken übersteigt. Bei Ehepaa-
ren entsteht die Rückerstattungspflicht 
der Erben erst aus dem Nachlass des 
Zweitverstorbenen.
Ab 2021 wird die tatsächliche Kranken-
kassenprämie, höchstens aber – wie bis-
her – die kantonale bzw. regionale Durch-
schnittsprämie berücksichtigt.
Bei der Anrechnung der Ausgaben für 
den Lebensbedarf wird ab 2021 zwi-
schen Kindern unter 11 Jahren und Kin-
dern über 11 Jahren unterschieden. Neu 
kann man jedoch die Kosten für die fami-
lienergänzende Kinderbetreuung bei den 
Ausgaben geltend machen.

2021 werden die Maximalwerte 
der Mietzinsausgaben erhöht.

Unterschieden wird zwischen Gross-
stadt (Bern, Basel, Zürich, Lausanne und 
Genf), Stadt (z.B. Winterthur) und ländli-
chem Gebiet. Jede Gemeinde der Schweiz 
wird in eine der drei Regionen eingeteilt. 
Die Grundzüge für die Einteilung der Ge-
meinden werden in der ELV geregelt und 
stützen sich auf die revidierte Raumglie-
derung des Bundesamts für Statistik. 
Die effektive Einteilung erfolgt in einer 
separaten Verordnung des Eidgenös-
sischen Departements des Innern. Für 
Personen, die auf eine rollstuhlgängige 

Wohnung angewiesen sind, erhöht sich 
der Jahres-Höchstbetrag von CHF 3’600 auf  
CHF 6’000. Die Nebenkostenpauschale für 
Wohneigentümer und die Heizkostenpau-
schale werden analog zu den Mietzinsma-
xima an die aktuelle Preisentwicklung an-
gepasst. Die Nebenkostenpauschale wird 
von CHF 1680 auf CHF 2520 erhöht.
Für eine bessere Anpassung an die Miet-
preisentwicklung haben die Kantone neu 
die Möglichkeit, vom Bund eine Erhöhung 
oder eine Reduzierung von 10% der Miet-
zinsmaxima in einer Gemeinde zu verlan-
gen. Eine Erhöhung ist immer möglich, 
eine Senkung allerdings nur, sofern und 
solange ein Deckungsgrad von 90% er-
reicht ist.

Der Begriff des Vermögensverzichts 
wird auf Fälle ausgedehnt, in denen ein 
grösserer Teil des Vermögens innerhalb 
kurzer Zeit verbraucht worden ist.

Gibt eine Person mit einem Vermögen von 
über CHF 100’000 innerhalb eines Jahres 
mehr als 10% ihres Vermögens aus, gilt 
der Betrag, der diese 10% übersteigt, als 
Vermögensverzicht und wird dadurch 
dem Vermögen angerechnet als wäre das 
Vermögen noch vorhanden. Bei Perso-
nen mit einem Vermögen von weniger als  
CHF 100’000 gelten Beträge ab CHF 10’000 

pro Jahr als Vermögensverzicht. Davon 
ausgenommen sind Ausgaben, die aus 
wichtigen Gründen erfolgen. Die wichti-
gen Gründe werden in der ELV abschlies
send definiert, etwa der Unterhalt von 
Wohneigentum, Zahnbehandlungskosten 
oder Ausgaben für Weiterbildungen.

Die genannten Anpassungen kön-
nen bei einigen EL-Bezügern zu einer 
EL-Kürzung führen. Ist dies der Fall, 
werden die genannten Massnahmen 
frühestens drei Jahre nach Inkrafttreten 
der EL-Reform und somit erst ab 2024 
angewendet.

Lukas Bäumle
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Eingesperrt oder beschützt?
Eine ergänzende Sicht auf den Lockdown in Alters- und Pflegeeinrichtungen.

In der Stiftung Dominikushaus in Riehen, 
einem Alters- und Pflegeheim, habe ich 
Angelika Stromski (AS), Leitung Pflege 
und Betreuung und in Absprache mit 
Richard Widmer, dem Geschäftsleiter, 
den Bewohner Herrn R. zu ihren Erfah-
rungen während des Lockdowns befragt. 

Wie wurden die Anforderungen des 
Lockdowns umgesetzt und begleitet?
AS: Die seitens BAG und Gesundheits-De-
partement geforderten Massnahmen 
wurden zeitnah und korrekt umgesetzt. 
Die daraus resultierenden Ängste und 
Konsequenzen für unsere Bewohner und 
deren Angehörige waren uns bewusst. 
Deshalb haben wir umgehend das An-
gebot der Alltagsgestaltung angepasst, 
z.B. durch Gespräche in der Cafeteria er-
weitert, so dass der fehlende Besuch der 
Angehörigen etwas kompensiert wer-
den konnte. Insgesamt wurden die Akti-
vierungsgruppen praktisch halbiert, so 
dass die erforderlichen Abstände einge-
halten werden konnten. Die Dauer des je-
weiligen Angebots wurde entsprechend 
verkürzt, um möglichst viele Bewohner 
davon profitieren zu lassen.
Sehr geschätzt und rege genutzt wur-
de das parallel angebotene «assistierte 
Telefonieren», eine willkommene Kon-
taktmöglichkeit. Wir haben schnell fest-
gestellt, dass diese Telefonate hilfreich 

waren, allerdings nur kurzfristig, und der 
fehlende Sichtkontakt mit den Angehöri-
gen eine grosse Belastung war. Unsere 
Bewohner haben sich deutlich sichtbar 
verändert, wirkten depressiv und zu-
rückgezogen. Darum wurde zusätzlich 
ein Tablet angeschafft und das Video-Te-
lefonat mit WhatsApp angeboten. Das 
hatte auch auf unsere Bewohner mit De-
menz eine positive Wirkung. Für unsere 
durch die Situation ohnehin schon stark 
geforderten Pflegemitarbeiter war dies 
natürlich mit einer zusätzlichen Belas-
tung verbunden.
Um dem Gefühl von isoliertsein zu be-
gegnen, haben wir nach ein paar Wochen 
in einem Raum im EG zeitlich limitierte 
Gespräche mit Angehörigen und 2 m Ab-
stand am (offenen) Fenster ermöglicht. 
In der Cafeteria haben sich ausserdem  
regelmässig Mitarbeitende, vom Ge-
schäftsführer bis zum Praktikanten, 
zu den Bewohnenden gesetzt, um sie 
in Gesprächen (erfolgreich) etwas 
von ihren Sorgen abzulenken und sie 
aufzumuntern.
Schwierig war es für unsere Menschen 
mit Demenz und Bewegungsdrang, die 
nicht verstehen konnten, weshalb sie das 
Haus nicht verlassen durften. Hier war 
ein kurzer Aufenthalt auf unserer Terras-
se mit einer Tasse Kaffee in Begleitung ei-
nes Mitarbeiters oder unseres Geschäfts-
leiters eine sehr gute Ablenkung und hat 
deutlich zur Entspannung der Situation 
beigetragen.
Speziell war, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner insgesamt mehr Ver-
ständnis für die Kontaktbeschränkungen 
aufbringen konnten als ihre Angehörigen 
und sich einige für unsere grosse Un-
terstützung zu ihrer Sicherheit bedankt 
haben.

Wie haben Sie die Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie deren Angehörige 
über die Massnahmen informiert und 
wie war die Akzeptanz?
AS: Wir haben stets sehr transparent und 
offen die entsprechenden Massnahmen 
kommuniziert. Zeitgleich wurden un-
sere Bewohner und deren Angehörige 
detailliert schriftlich über alle Änderun-
gen informiert. Ich war regelmässig in 

den Teamrapporten anwesend, um die 
Informationen zu vertiefen und allfällige 
Fragen seitens der Mitarbeitenden zu 
beantworten.
Die Akzeptanz der Angehörigen war ein 
schwieriges Thema. «Sorgen Sie dafür, 
dass meine Angehörigen geschützt sind» 
war vorherrschend. Gleichzeitig wurde 
aber der Anspruch erhoben «Sorgen Sie 
dafür, dass meine Angehörigen nicht ein-
gesperrt sind». In telefonischen Gesprä-
chen konnten die erforderlichen Mass-
nahmen erklärt und diskutiert werden, 
um dadurch eine höhere Akzeptanz zu 
schaffen.

Wie äussern sich Bewohnerinnen und 
Bewohner zu den Massnahmen?
Angesichts der erneut steigenden Zah-
len der Covid-19-Neuinfektionen war nur 
das Gespräch mit einem Bewohner mög-
lich, mit Herrn R. Dieser bestätigte, dass 
er sich auch während des Lockdowns 
wohl gefühlt habe. Die telefonischen Kon-
takte nach aussen waren für ihn ausrei-
chend. Jedoch hat er selber einschrän-
kend erwähnt, dass er bereits vor dem 
Heimeintritt mehrere Jahre alleine gelebt 
hat, was ihm den Umgang mit Kontakt-
beschränkungen im Frühjahr wesentlich 
erleichtert hätte.

Wie wurden die Massnahmen von den 
Mitarbeitenden mitgetragen? 
AS: Die Mitarbeitenden haben sehr da
runter gelitten, dass sie das Kontakt-
verbot umsetzen mussten. Sie mussten 
Massnahmen mittragen, die nicht zu ihrer 
Haltung als Mensch und besonders nicht 
zu ihrem Verständnis als Pflegeperson 
passten, die nun aber epidemiologisch 
erforderlich waren.
Die Geschäftsleitung hat sehr aktiv den 
Kontakt mit den Mitarbeitenden gesucht. 
In Diskussionen wurde hinterfragt, was 
es braucht. Es wurden auch individuelle 
Lösungen, vor allem bezüglich Arbeits-
zeiten, gesucht und gefunden. Wenige 
hatten Angst, konnten aber darüber spre-
chen und wurden von der GL gehört und 
individuell unterstützt. 
Da alle Beschwerden von Bewohnenden 
und Angehörigen direkt via Geschäfts-
leitung bearbeitet wurden, waren die 

Angelika Stromski (AS), 
Leitung Pflege und Betreuung
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon 
entlastet.
Positiv zu vermerken ist, dass es nach 
dem Lockdown keine Kündigungen gab. 
Als Team sind wir gestärkt aus dieser 
Krise gegangen.
Dass es während des Lockdowns keinen 
einzigen positiven Fall gab, zeigt unter 
anderem, dass die Mitarbeitenden sich 
sehr konsequent, auch in ihrem Privat-
leben, an die geforderten Massnahmen 
gehalten haben. Es ist beeindruckend 

gewesen, mit welch grossem Engage-
ment das gesamte Personal mitgemacht 
hat.
Eine neue Infektionswelle verunsichert 
viele. Welche Erkenntnisse aus dem 
Lockdown werden Sie umsetzen?
AS: Mit neuem Wissen aus unseren Er-
fahrungen können wir der aktuellen 
Situation anders entgegen treten und 
durch geeignete Schutzmassnahmen 
auch schwierige Situationen wie z.B. 
Begleitung von Sterbenden besser be-
wältigen. Die Wissenschaft hat gezeigt, 
dass u.a. das Tragen von Mund-Na-
sen-Schutz oder FFP2 Masken wichti-
ge und wirksame Schutzmassnahmen 
sind. Kurzfristige Berührungen können 
gerade in der Sterbebegleitung für An-
gehörige sehr wichtig sein und müssen 
aus meiner Sicht ermöglicht werden mit 
anschliessenden Hygienemassnahmen 
wie Händedesinfektion.
Wir haben heute auch das gesicherte 
Wissen, dass nicht primär ein Fehlverhal-
ten zugrunde liegen muss, wenn jemand 
(zum Beispiel vom Personal) positiv ge-
testet wird, die Infektionszahlen sind ak-
tuell so hoch, dass sich praktisch jeder 
irgendwo infizieren kann, auch unter kon-
sequenter Einhaltung der AHA-Regeln.

Wir werden noch differenzierter überle-
gen, für welchen Bewohner mit Demenz 
das Video-Telefonat mit Tablet Sicherheit 
geben und wo Angst auslösen kann.
Wir würden auf jeden Fall wieder die 
Kontaktmöglichkeit über ein «offenes» 
Fenster mit erforderlichem Sicherheits-
abstand zwischen den Gesprächsführen-
den schaffen. Unsere Erfahrung hat zeigt, 
dass die Menschen sehr auf den visuel-
len Kontakt und die vertraute Stimme ei-
ner Bezugsperson angewiesen sind.
Persönlich würde ich mir wünschen, 
dass wir nicht erneut in einem Lockdown 
die Pflegheime schliessen müssten, ins-
besondere weil ich aus Erfahrung auch 
die These unterstütze, dass durch den 
mangelnden Kontakt mit den nächsten 
Bezugspersonen der Lebenswille gebro-
chen werden kann und die Lebensquali-
tät der Menschen massiv reduziert wird. 
Ein Umdenken im Umgang mit Covid-19 
seitens der Gesellschaft halte ich für drin-
gend erforderlich, es muss grundsätzlich 
diskutiert werden, um welchen Preis älte-
re Menschen in Heimen und Spitälern ge-
schützt werden sollen oder müssen.

Barbara Doppler, Vorstand SVNW 
(Das Gespräch fand anfangs November statt)

Bewohner Herr R.
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Vielfach-Medikation im Alter
Zunächst eine Klarstellung

Der nachstehende Artikel befasst sich 
mit der Vielfach-Medikation im Alter, 
d.h. wenn eine Patientin/ein Patient meh-
rere Arzneimittel gleichzeitig vom Arzt 
verordnet bekommt, da er/sie an ver-
schiedenen Erkrankungen leidet. Diese 
Vielzahl von Arzneimitteln wird auch 
«Medikamenten-Cocktail» genannt. Der 
Artikel behandelt nicht Missbrauch oder 
Abhängigkeit von Medikamenten.

Eine Bekannte von uns musste kürzlich 
ins Spital. Die Pflegefachfrau hat sich 
gewundert: «Was, Sie nehmen nur ein 
Medikament und dies in Ihrem Alter (die 
Dame war damals 73 Jahre alt)! Andere 
Patienten in Ihrem Alter müssen bis zu 
10 Medikamente einnehmen».

Dazu folgende Bemerkungen:
Ein «Medikamenten-Cocktail» birgt fol-
gende Gefahren:
– �Wie kann eine korrekte Einnahme al-

ler verordneten Medikamente garan-
tiert werden? Das heisst: werden die 
richtigen Medikamente vom Patienten/ 
zum richtigen Zeitpunkt (morgens, 
mittags, abends, vor oder nach dem 

Essen, in richtigen Intervallen, zum Bei-
spiel alle 8 Stunden) eingenommen? 
Eine korrekte Einnahme kann aber für 
die gewünschte Wirkung essentiell 
sein. Zum Beispiel: Die Einnahme von 
Antibiotikum alle 6 bis 8 Stunden ist 
unbedingt einzuhalten, da sonst die er-
forderliche Konzentration des Antibio-
tikums im Blut verfehlt wird und dies 
im schlimmsten Fall zu einer sogenann-
ten Antibiotikaresistenzbildung führen 
kann. 

Vor allem für ältere, alleinstehende Pa-
tientinnen/Patienten kann dies – falls 
mehrere Medikamente zu verschiede-
nen Tageszeiten in verschiedenen Inter-
vallen, sowie vor oder nach dem Essen 
eingenommen werden müssen – ein Pro-
blem darstellen.
– �Eine gegenseitige Beeinflussung der 

Medikamente, eine sogenannte Wech-
selwirkung, kann bei Vielfach-Medi-
kation vorkommen. Sie kann nur dann 
ausgeschlossen werden, wenn eine 
Fachperson – oft ist dies der Apothe-
ker, die Apothekerin – dies zuvor über-
prüft. Eine Wechselwirkung kann da- 
rin bestehen, dass ein Medikament die 

Wirkung eines andern reduziert oder 
verstärkt (potenziert), was eventuell zu 
unerwünschten Nebenwirkungen füh-
ren kann.

– �Durch die Vielfach-Medikation kann es 
zu unerwünschten Nebenwirkungen 
kommen. Anstatt, dass man die Ursa-
che dieser Nebenwirkungen seriös 
abklärt, kommt es vor, dass ein zusätz-
liches Medikament verschrieben wird, 
das die neu aufgetretene unerwünsch-
te Wirkung bekämpfen soll.

Eventuell wäre es sinnvoll und wün-
schenswert, eines oder mehrere der ver-
ordneten Medikamente schlicht wegzu-
lassen (aber nur nach Rücksprache mit 
dem Arzt). Dadurch könnten nicht nur 
die Lebensqualität der Patientinnen/Pa-
tienten verbessert, sondern auch Kosten 
für das Gesundheitswesen eingespart 
werden.

Statistische Informationen
Ich hätte hier noch gerne einige Informa-
tionen angeführt, wie zum Beispiel:
– �Ist die Vielfach-Medikation im Alter ein 

echtes Problem und wenn ja, ab wel-
chem Alter?

– �Gibt es einen Zusammenhang zwi-
schen Alter und Anzahl der pro Pati-
entin/Patient verschriebenen Medika-
mente? Konkret ist die Fragestellung: 
Patientinnen/Patienten mit Alter 65, 
70, 75, 80 oder mehr: wie vielen davon 
wurden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder mehr 
Medikamente verschrieben?

In der Annahme, dass die Krankenkas-
sen über solche Informationen verfügen, 
habe ich verschieden Krankenkassen 
mit der Bitte um (anonymisierte) Aus-
kunft angeschrieben.
Leider konnte (oder wollte) mir keine der 
8 angeschriebene Krankenkassen Infor-
mationen darüber liefern und sie haben 
mich – wahrscheinlich um die Frage 
abzuwimmeln – weiter verwiesen, unter 
anderem auch an das BAG. Dieses woll-
te ich jedoch in der heutigen Situation 
angesichts der Mehrarbeit in Zeiten der 
Corona-Pandemie nicht belästigen.

B. Spang, November 2020
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Fischer, Färber, Hunnenkönig
Führung für SVNW-Mitglieder durch das  
alte Kleinhüningen mit dem Grabmacherjoggi.

Zweimal, am 23. und am 30. September 
2020, führte der Grabmacherjoggi eine 
Gruppe Interessierte durch das im Nor-
den der Stadt Basel gelegene alte Fi-
scherdorf Kleinhüningen. (Die Führung 
musste wegen der coronabedingten 
Auflage der Obergrenze von 15 Perso-
nen zweimal durchgeführt werden.)
Bei sonnigem Herbstwetter führt uns 
der Grabmacherjoggi in die Geschichte 
Kleinhüningens ein.
Den ersten Halt machen wir vor einem 
Graffito an einer Hauswand mit dem 
Kleinhüningerwappen mit dem Hun-
nenkönig Attila.
Fälschlicherweise wurde früher ge-
glaubt, der Name Hüningen weise auf 
die Hunnen hin. Die Hunnen kamen 
aber nie nach Basel. 
Und weiter geht’s am Geburtshaus von 
Carl Gustav Jung vorbei, dessen Vater 
als Dorfpfarrer wirkte.
Bei einem Halt mit Sitzgelegenheiten 
auf dem Platz, wo einst das historische 
Gasthaus «Drei Könige» stand, führt 
uns der Grabmacherjoggi kurz in die 
Geschichte Kleinhüningens ein, dessen 
Geschichte geprägt ist vom Überlebens-
kampf und einer echten Randexistenz.
Kleinhüningen war an der Wiesenmün-
dung wunderbar für eine Besiedelung 
geeignet: fruchtbares Schwemmland, 
fischreiche Gewässer und eine vom 
Hochwasser geschützte Lage. Vor der 
Rheinbegradigung präsentierte sich 
ein Gefüge mit fliessendem, seichtem 
Gewässer, Sandbänken und Inseln und 
einem grossen Fischreichtum. Leider 
führte dann die Rheinbegradigung zu 
einem Verlust der Fischgründe.

1640 kaufte Basel dem Marktgrafen 
Friedrich V. von Baden-Durlach das 
Dorf und das dazu gehörende Umland 
für 3500 Reichstaler ab.

Das Dorf bestand damals aus etwa 20 
Häusern. Mitte des 20. Jahrhunderts 
wurden um Kleinhüningen Industrie-
betriebe angesiedelt; z. Bsp. von Ale
xander Clavel-Merian eine Farbenfab-
rik, die spätere CIBA. Es folgten weitere 
chemische Betriebe für Farbstoffe und 
pharmazeutische Produkte, wie etwa 
die Färberei Schetty.
Die Industrialisierung führte zu ein-
schneidenden Veränderungen in der 
Bevölkerungsstruktur. Aus dem Fi-
scherdorf wurde ein Arbeiterdorf, das 
nun bevölkerungsmässig zunahm, aber 
arm blieb.
Die einschneidendste Veränderung 
brachte der Bau des Rheinhafens, wel-
cher das ehemalige Fischerdorf vom 
Rhein abschnitt. Das Dorf musste nach 
und nach dem Hafenausbau weichen, 

und mit dem Bau des Hafenbeckens II 
verschwanden die letzten Bauernbe-
triebe Kleinhüningens.
In den 70er-Jahren formierte sich ein 
lokaler Widerstand gegen die weitere 
Zerstörung des Dorfes. Die Initiative 
versandete wieder, aber die verbliebe-
nen historischen Bauten wurden we-
nigstens in einem Inventar erfasst.
Und weiter geht’s durch kleine Gäss
chen – wo sich noch einige ursprüngli-
che Häuser gruppieren – Richtung Kir-
che, die einzige Barockkirche im Kanton 
Basel-Stadt. Es ist eine reformierte Kir-
che und deshalb arm an sonst grosszü-
gigem Zierrat der Barockkunst. Einzig-
artig sind der achteckige Turm und das 
Zwiebeldach, was in der Region eher 
untypisch ist.
Mit einem Korb voller Eindrücke verab-
schieden wir uns vom Grabmacherjog-
gi beim ältesten Haus von Kleinhünin-
gen, dem Schifferhaus.
Kleinhüningen!? Wir sahen genau hin 
und entdeckten ein Dorf mit idyllischen 
Winkeln, die vom alten Kleinhüningen 
überlebten, wir liessen uns vom Kon
trast alt und neu beeindrucken, was uns 
auch nachdenklich stimmte. Es ist ein 
kleines Dorf mit einer bewegten und be-
wegenden Geschichte, wo Carl Gustav 
Jung seine Jugendtage verbrachte und 
die Metzgerdynastie Bell ihren Anfang 
nahm.

Susan Serena, Vorstand SVNW

Der Grabmacherjoggi …

… präsentierte Kleinhüninger Sehenswürdigkeiten und die Geschichte des Dorfes. 



Der SVNW für Seniorinnen und Senioren
Werden Sie Mitglied und laden Sie bitte Bekannte zur Mitgliedschaft ein

Der Seniorenverband Nordwestschweiz (SVNW) wurde 1999 gegründet als  
gemeinnütziger, parteipolitisch und konfessionell unabhängiger Verband,  
der die Interessen der Seniorinnen und Senioren vertritt.  
Wir zählen zurzeit rund 8000 Mitglieder, darunter zahlreiche Mitglieder von  
Altersvereinen und Pensioniertenvereinigungen in der Nordwestschweiz.

Was wir bieten 
• �Wir nehmen Einfluss auf die soziale und gesellschaftliche Entwicklung, insbesondere auf die Gestaltung einer zeitgemässen 

Seniorenpolitik.
• �Als Gesprächspartner von Regierungen, Behörden und gesellschaftlichen Institutionen vertreten wir aktiv die Anliegen und 

Sichtweisen der älteren Generation.
• �Wir setzen uns für moderne und zeitgemässe Altersbilder und eine faire Senioren- und Generationenpolitik ein.
• �Wir engagieren uns bei der Entwicklung und Realisierung von Projekten u. a. in den Bereichen Gesundheit, Wohnen,  

Sicherheit, Renten, Altersdiskriminierung und Generationenvertrag, Mobilität. 
• �Um unsere Zielsetzungen zu erreichen, wirken unsere Vorstandsmitglieder aktiv in zahlreichen Gremien und Vorständen 

mit (siehe nachfolgendes Kapitel «Wo wir Sie vertreten»).

Wo wir Sie vertreten
• �Im Schweizerischen Seniorenrat (Konsultativorgan für den Bundesrat)
• �Im Schweizerischen Verband für Seniorenfragen (SVS)
• �In der 55+ Basler Seniorenkonferenz (BS)
• �In der Interessengemeinschaft Seniorinnen/Senioren Basellandschaft IGSBL
• �Bei der Vorbereitung von Gesetzesvorlagen
• �In Vernehmlassungen von Bund und Kantonen zu alterspolitischen Fragestellungen
• �Bei der Kommunikation mit Regierungen, Parlamenten und Organisationen

Wie wir Sie auf dem Laufenden halten
• �Wir organisieren regelmässig öffentliche Veranstaltungen zu Themen der Senioren- und Generationenpolitik. 
• �Wir publizieren 4x jährlich unser Verbandsorgan «autonom», in dem wir über aktuelle politische und gesellschaftliche  

Anliegen unserer Generation berichten und auch dem geselligen Leben der Seniorinnen und Senioren Platz einräumen.
• �Wir orientieren laufend auf www.svnw.ch

Wie wir das Engagement finanzieren
Es liegt auf der Hand, dass wir für unsere Aktivitäten zugunsten der älteren Generation auf finanzielle Ressourcen angewiesen 
sind, denn wir beziehen keine Subventionen. Einzelmitglieder, Mitgliederorganisationen, Sponsoren und Gönner unterstützen 
mit den Jahresbeiträgen unsere Aktivitäten und dokumentieren mit der Mitgliedschaft gegenüber einer breiten Öffentlichkeit ihr 
Bekenntnis zu einer zeitgemässen Gestaltung unserer Seniorenpolitik. Die jeweiligen Jahresgebühren der verschiedenen  
Kategorien sind nachfolgend im Kapitel «Was wir bieten» unter den konkreten Angeboten aufgeführt.
Wir finanzieren mit den Zuwendungen den Unterhalt von www.svnw.ch, das Verbandsorgan «autonom», die PR- und Medienar-
beit, politische Weiterbildungsaktivitäten sowie die regelmässig stattfindenden öffentlichen Veranstaltungen.

Was wir bieten
Konkretes Angebot für Mitglieder/Jahresbeitrag Fr. 50.–
• �Viermal jährlich Zustellung der Verbandszeitung «autonom»
• �Einladungen zu Anlässen für Einzelmitglieder (Führungen, Ausflüge)
• �Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des SVNW

Konkretes Angebot für Mitgliederorganisationen/Jahresbeitrag gemäss Anzahl Mitglieder
Je Fr. 2.– pro Person für die ersten 500 Mitglieder der Organisation  
Je Fr. 1.50 für weitere 500 Mitglieder der Organisation 
Je Fr. 1.– für die weiteren Mitglieder der Organisation
• �Viermal jährlich Zustellung der Verbandszeitung «autonom» an alle Organisations-Mitglieder
• �Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des SVNW
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Konkretes Angebot für Gönner/Jahresbeitrag Fr. 1000.–
Ihr Engagement wird allen Mitgliedern des SVNW kommuniziert.
• �Vorstellung Ihrer Organisation im Verbandsorgan «autonom» mit einer Auflage von 7500 Exemplaren
• �Auflistung Ihrer Organisation auf unserer Homepage unter dem Titel Gönner
• �Viermal jährlich Zustellung der Verbandszeitung «autonom»
• �Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des SVNW
In Ergänzung zu obigem Angebot besteht die Möglichkeit, zusätzlich Bannerwerbung zu betreiben und Inserate  
im «autonom» zu schalten. Diese allfälligen weiteren Veröffentlichungen werden mit einem Unkostenbeitrag in Rechnung gestellt  
(Preis auf Anfrage und auf www.svnw.ch). 

Konkretes Angebot für Sponsoren/Jahresbeitrag Fr. 3000.– 
Sie haben die Gelegenheit, sich mit Ihren Dienstleistungen und Produkten einem grossen Publikum zu präsentieren.
• �Vorstellung Ihrer Organisation im Verbandsorgan «autonom» mit einer Auflage von 7500 Exemplaren
• �Auflistung Ihrer Organisation auf unserer Homepage mit einem Link auf Ihre Homepage unter Sponsoren
• �Bannerwerbung auf unserer Homepage
• �Einmal jährlich ein halbseitiges Inserat in unserem Verbandsorgan «autonom»
• �Präsentation Ihrer Dienstleistungen & Produkte an öffentlichen Veranstaltungen
• �Viermal jährlich Zustellung der Verbandszeitung «autonom»
• �Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des SVNW

Impressionen aus der Geschichte  
von Haar und Kamm

Museum Haar und Kamm
Besuch am 21.10.2020 von SVNW-Mitgliedern einer kleinen Kammfabrik im Thal,  
die ehemals verbunden war mit den grossen Königshäusern in England und Spanien.
Nach einer wunderschönen Herbstfahrt 
über den Passwang mit dem Postauto 
halten wir vor dem einzigen Kammmuse-
um der Schweiz, in Mümliswil.
Eine lebhafte Führung lässt uns in die 
Vergangenheit reisen, und wir erfahren, 
wie Königliche Häupter, Adelige und 
Wohlhabende sich mit Schmuck- und 
Zierkämmen aus Mümliswil schmückten.
Gegründet 1792 von Urs Josef Walter, 
Sohn eines Landwirtes, wurden anfäng-
lich einfache Frisierkämme, genannt 
Richter, bis hin zu kunstvoll gearbeiteten 
Schmuckkämmen aus Horn, Schildpatt 

und Zelluloid, Spangen, Läuse-, Schnauz- 
und Wimpernkämme, hergestellt. In den 
Vitrinen können wir eine Vielfalt der 
hergestellten Luxusgüter und Gebrauchs-
gegenstände bewundern und den Über-
gang vom einstigen Handwerk zur indus-
triellen Fertigung nachvollziehen.
Neben den vielen interessanten Ausstel-
lungsgegenständen wecken auch Werk-
zeuge und Dokumente der ehemaligen 
Kammfabrik unser Interesse.
Leider wurde billige Massenware immer be-
liebter, was nach fast 200 Jahren,1990, das 
Ende der Kammfabrik im Thal bedeutete.

Das Museum Haar und Kamm ist ein kul-
turgeschichtliches Schmuckstück.

Susan Serena

Nachtrag
Der am 19. November 2020 geplante 
Ausflug in die Schokoladenwelt der Con-
fiserie Brändli musste leider aufgrund 
der neuen Covid-19-Sicherheitsbestim-
mungen abgesagt werden. Falls möglich, 
werden wir die Führung 2021 nachholen.
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Leider ein NEIN zum NICHT-Wohnschutz
Die Abstimmung über das Referendum «NEIN zum NICHT-Wohnschutz»  
wurde zum Leidwesen von 55+ Basler Seniorenkonferenz abgelehnt.

Der heisse Wahlsonntag, 29.11.2020, in 
Basel Stadt und der spannende Abstim-
mungssonntag auf Eidgenössischer Ebe-
ne sind vorüber, zur Freude der Einen, 
zur Enttäuschung der Anderen.
Zu den Enttäuschten gehört auch das 
Referendumskomitee NEIN zum NICHT 
– Wohnschutz in Baselstadt. Mit nur 56 
Stimmen mehr wurde das Referendum 
abgelehnt.
Die Basler Seniorenkonferenz ist Mitglied 
des Referendumskomitees.

Worum ging es genau 
bei diesem Referendum?
Im Juni 2018 haben die Stimmberech-
tigten im Kanton Basel Stadt Ja gesagt 
zur Wohnschutzinitiative. Der Grosse 
Rat hat nun ein Gesetz zur Umsetzung 
der Initiative formuliert. Dieser Geset-
zestext berücksichtigt die Anliegen von 
55+ Seniorenkonferenz BS nur sehr 
vage. Das Gesetz wird darum auch aus 
Mieterschutzkreisen als Bschiss-Gesetz 
bezeichnet. Es fehlt ihm eine klare, ver-
pflichtende Aussage zum Schutz älterer 
Mieterinnen und Mieter. 

Im Paragraph 16a des Gesetzes fordern 
wir konkrete Massnahmen bei drohen-
den Abbrüchen und Leerkündigungen: 

den Einbezug der Mietparteien in einer 
frühen Planungsphase, Unterstützung 
bei der Wohnungssuche, Angebote für 
bezahlbare Alternativen möglichst im 
angestammten Wohnumfeld. 

Das bestehende Gesetz mit seinen 
Kann-Formulierungen bietet bei diesen 
Anliegen keinen effektiven Schutz für äl-
tere Mietparteien. 
Nun wurde das Referendum abgelehnt, 
d.h. das Gesetz kann also so in Kraft tre-
ten. Das Komitee hat bereits einen ent-
sprechenden Gegenentwurf als Initiative 
formuliert, um vom Gesetzgeber einen 
echten Wohnschutz für ältere Menschen 
zu erhalten. 
Es gilt jetzt, diese Initiative – die Unter-
schriften dafür sind schon gesammelt – so 
rasch als möglich zur Volks-Abstimmung 
zu bringen, bevor der Grosse Rat das Ge-
setz in Kraft setzen kann. Dies müsste im 
März oder Juni 2020 geschehen.
Das Komitee sieht keine grossen Schwie-
rigkeiten, eine solche Kampagne zu star-
ten und auch ein JA gewinnen zu können, 
da der Initiativtext einen konkreten und 
umsetzbaren Schutz für ältere Mieterin-
nen und Mieter gewährleistet.
Vor dem Hintergrund der kürzlich wie-
derum erfolgten Massenkündigungen in 

diversen Liegenschaften im Stadtkan-
ton dürfte die Bevölkerung sensibilisiert 
sein und einen ECHTEN WOHNSCHUTZ 
befürworten.

Gisela Konstantinidis
Präsidentin 55+
Basler Seniorenkonferenz
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JETZT BUCHEN:  
056 484 84 84 ODER WWW.TWERENBOLD.CH

REISEN — ABER SICHER!
JETZT SORGENFREI BUCHEN

Abfahrtsorte: Burgdorf, Basel, Arlesheim, Aarau, Baden-Rütihof, Zürich-Flughafen, Winterthur, Wil. Bei allen Reisen: Audio-System auf Rundgängen, erfahrener Reisechauffeur. Nicht inbegriffen: 
Annullationsschutz & Assistance-Versicherung, Auftragspauschale von CHF 25 entfällt bei Onlinebuchung. *KATALOGPREIS: Gültig bei starker Nachfrage (ab 50% Belegung) und 1 Monat vor 
Abreise. **Fakultative Zusatzleistungen. Buchung einzelner Ausflüge vor Ort bei Verfügbarkeit möglich.

Online buchen und CHF 25 sparen.
Buchungscode: knorm / hnorm

REISEDATEN 2021 (SO – SA)

 1: 18.04.–24.04. 8: 01.08.–07.08.
 2: 25.04.–01.05. 9: 08.08.–14.08.
 3: 02.05.–08.05. 10: 15.08.–21.08.
 4: 16.05.–22.05. 11: 22.08.–28.08.
 5: 30.05.–05.06. 12: 29.08.–04.09.
 6: 06.06.–12.06. 13: 05.09.–11.09.
 7: 13.06.–19.06.  

UNSERE LEISTUNGEN
 ● Fahrt mit Königsklasse-Luxusbus

 –Spardaten mit Komfortklasse-Bus
 ● 6 Übernachtungen in guten Mittel-
klasshotels. Davon 4 Nächte in 
Dinan und je 1 Nacht in Chartres und 
Orléans.
 ● 6 x Frühstücksbuffet, 4 x Abendessen
 ● Ausflüge, Eintritte und Besichtigun-
gen gemäss Programm

PRO PERSON IN CHF Katalogpreis* Sofortpreis

7 Tage im DZ 1355 1220
Doppel zur Alleinbenutzung 220
Spardaten in Komfortklasse 
Reise 4, 8 940
Reduktion 
Reise 1, 9 – 70
Typisches Abendessen** 45
Ausflug Südbretagne** 69

NORMANDIE & BRETAGNE

1. Tag: Schweiz – Fahrt nach Chartres
2. Tag: Chartres – Dinan
Fahrt nach Bayeux. In Arromanches 
Besuch des «Musée du Débarquement» 
und in Colleville-sur-Mer des amerikani-
schen Soldatenfriedhofs.
3. Tag: Dinan, Mt-St-Michel & St-Malo
Besichtigung des Klosterbergs 
Mont-Saint-Michel und der Korsaren-
stadt Saint-Malo.
4. Tag: Dinan, Ausflug Südbretagne**
Fahrt nach Vannes und Schifffahrt im 
Golf von Morbihan. Fotostopp bei den 
Megalithen in Carnac.
5. Tag: Dinan, Dinard und Cap Fréhel
Freie Zeit in Dinan. Fahrt nach Dinard 
und zum Sandsteinfelsen Cap Fréhel. 
Abendessen in lokalem Restaurant**.
6. Tag: Dinan – Orléans
Besichtigung von Orléans.
7. Tag: Orléans – Rückfahrt

êêD-Day Landungsküste

êêKlosterberg Mont-St-Michel

êêFaszinierende Landschaften

BUSREISEN KÖNIGSKLASSE

7 Tage ab CHF 940

REISEGENUSS IM KÖNIGSKLASSE-LUXUSBUS

 

Online buchen und CHF 25 sparen.
Buchungscode: kcorn / hcorn

REISEDATEN 2021 (SA – SA)

 1: 01.05.–08.05. 9: 19.06.–26.06.
 2: 08.05.–15.05. 10: 26.06.–03.07.
 3: 15.05.–22.05. 11: 03.07.–10.07.
 4: 22.05.–29.05. 12: 10.07.–17.07.
 5: 29.05.–05.06. 13: 17.07.–24.07.
 6: 01.06.–08.06. Di-Di 14: 24.07.–31.07.
 7: 05.06.–12.06. 15: 31.07.–07.08.
 8: 12.06.–19.06. 16: 07.08.–14.08.

UNSERE LEISTUNGEN
 ● Fahrt mit Königsklasse-Luxusbus

 –Spardatum mit Komfortklasse-Bus
 ● 6 Übernachtungen in guten Mittel-
klasshotels. Davon 4 Nächte in 
Plymouth und je eine Nacht in Lens, 
Taunton und Calais.
 ● 7 x Frühstück, 6 x Abendessen
 ● Ausflüge, Eintritte und Besichtigun-
gen gemäss Programm
 ● Deutschspr. Lokalreiseleitung an 
4 Tagen

PRO PERSON IN CHF Katalogpreis* Sofortpreis

8 Tage im DZ 1725 1550
Einzelzimmerzuschlag 310
Spardatum in Komfortklasse 
Reise 6 1280
Reduktion 
Reise 1, 2 – 80
Ausflug Lanhydrock und Dartmoor** 69

ZAUBERHAFTES CORNWALL

1. Tag: Schweiz – Fahrt nach Lens
2. Tag: Lens – Taunton
Fährüberfahrt nach Grossbritannien.
3. Tag: Taunton – Plymouth
Fahrt durch den Exmoor Nationalpark. In 
Tintagel geniessen wir einen Cream Tea.
4. Tag: Plymouth, Lanhydrock & 
Dartmoor**
Besuch des historischen Lanhydrock 
House und des Dartmoor Nationalparks.
5. Tag: Plymouth, Land’s End & St. Ives
Fahrt nach Land’s End und in den 
malerischen Fischerort St. Ives. Abend-
essen in einem lokalen Restaurant.
6. Tag: Plymouth, Torquay & Paignton
Besuch im Küstenstädtchen Torquay. 
Dampfzugfahrt von Paignton entlang 
der Torbay-Küste nach Dartmouth.
7. Tag: Plymouth – Dover – Calais
Mit der Fähre verlassen wir England.
8. Tag: Calais – Rückfahrt in die Schweiz

êêWildromantische Küste

êêFischerdorf St. Ives

êêNostalgische Zugfahrt

BUSREISEN KÖNIGSKLASSE

8 Tage ab CHF 1280

REISEGENUSS IM KÖNIGSKLASSE-LUXUSBUS

 

  Spesenfrei umbuchen oder annullieren

  Rückzahlungsgarantie

  Kostenlose Corona-Versicherung

  Maximale Sicherheit auf Reisen dank 
bewährtem Schutzkonzept

www.twerenbold.ch/reisen-aber-sicher
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Herr Roland Wenger, Margarethen
strasse 59, 4053 Basel, gewinnt mit der 
richtigen Lösung der Herbstausgabe 
2020 das von der Raiffeisenbank der 
Nordwestschweiz gestiftete Goldvreneli.

Wir gratulieren herzlich

Rätselecke

Lösungswort einsenden an:
raetselautonom@gmx.ch
oder an: SVNW, Postfach, 4001 Basel
Einsendeschluss: 20. Januar 2021


